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INFORMATIONEN AUS DER HAFENWIRTSCHAFT

EU-Beihilferecht fir Hafen:
Neues Analyseraster hilft
nicht weiter

Eine Woche vor Ablauf der Frist der zweiten
Konsultationsrunde zur Einbeziehung von Ha-
fen in die Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO) hat die Europaische Kommis-
sion ein neues Analyseraster fur die
Anwendung des Beihilferechts auf Hafeninfra-
struktur veroffentlicht.

Das Analyseraster soll Erlauterungen zu den
Prinzipien, Beihilfetatbestanden, Genehmi-
gungsvorbehalten und Freistellungen bei der
Anwendung des Beihilferechts auf Hafeninfra-
struktur liefern. So fuhrt die Kommission bei-
spielsweise erstmals aus, dass offentlichen In-
vestitionen in ,Zugangsinfrastruktur® wie
Flusse, die durch einen Hafen fuhren und die
auch noch anderen Zielorten dienen, nicht dem
Beihilferecht unterlagen.

Mit der Veroffentlichung des Analyserasters
scheint die Europaische Kommission der hefti-
gen Kiritik, die sich an ihren Vorschlagen unter
den Mitgliedsstaaten und im Europaischen
Parlament entfacht hat, begegnen zu wollen.

Dafiir eignet sich das Analyseraster jedoch
nicht. Diesem geht eine — auch optisch stark
hervorgehobene - Haftungsausschlusserkla-
rung voran, in der erklart wird, dass es sich bei
dem Analyseraster um ein Arbeitsdokument
der Dienststellen der Européaischen Kommis-
sion handele. Das Dokument stelle nicht die
L,offizielle Haltung der Kommission zu diesem
Thema“ dar und wiirde auch nicht die offizielle
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Haltung der Kommission vorwegnehmen. Mit
anderen Worten:; Das Raster schafft keinerlei
Verbindlichkeit oder Rechtssicherheit.

Das Europaische Parlament, Mitgliedsstaaten,
Verbande und Gewerkschaften kritisieren die
Rechtsauffassung der Generaldirektion Wett-
bewerb und fordern eine grundlegende Uber-
arbeitung des AGVO-Vorschlags. Es soll ein
Prajudiz verhindert werden, das zukinftig in
ahnlicher Form andere offentliche Investitionen
treffen kdnnte. Gefordert wird eine praxisge-
rechte Regelung zur Finanzierung von Hafe-
ninfrastrukturen, um Rechtssicherheit und Er-
leichterungen bei der Anwendung des
Beihilferechts auf Hafen zu schaffen.

Bereits in der ersten Konsultationsrunde zur
AGVO veroffentlichte die Europdische Kom-
mission die einschlagige Bekanntmachung
zum Begriff der staatlichen Beihilfe erst eine
Woche vor Ablauf einer zweimonatigen Frist
zur Stellungnahme und veranderte damit die
Vorzeichen der AGVO-Anhérung.

Eine Kurzinformation und ein Positionspapier
des ZDS sind auf www.zds-seehaefen.de zu
finden.

Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. | Am Sandtorkai 2 | D-20457 Hamburg
Tel.: +49 40 366203 | Fax: +49 40 366377 info@zds-seehaefen.de | www.zds-seehaefen.de


http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_ports_en.pdf
http://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-11-KURZINFORMATION-Häfen-und-AGVO.pdf
http://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-11-AGVO-ungeeignet-Port-Package-zurückstellen.pdf
http://www.zds-seehaefen.de/

